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Bereich des Immissionsschutzrechts ist bei Anlagen, die 
der Bergaufsicht unterliegen, das für Energie zuständige 
Ministerium oberste Umweltschutzbehörde. Die Zustän-
digkeiten erfassen auch die Wahrnehmung von Ver-
pflichtungen der für die Anlage zuständigen Behörde.

(2) Die Zuständigkeit nach Absatz 1 erfasst alle weiteren 
Anlagen, die von demselben Betreiber in einem engen 
räumlichen Zusammenhang mit der Anlage nach Anhang 
I oder mit der Anlage, die der Bergaufsicht unterliegt, 
betrieben werden, soweit sie gewerblichen Zwecken 
 dienen.

(3) Die Zuständigkeit nach den Absätzen 1 und 2 erfasst 
auch Anlagen anderer Betreiber, die sich auf demselben 
oder benachbarten Grundstücken befinden und die in 
einem engen betriebstechnischen und organisatorischen 
Zusammenhang betrieben werden, soweit sie gewerb-
lichen Zwecken dienen.

(4) Die Zuständigkeit der oberen Umweltschutzbehörde 
nach den Absätzen 1 bis 3 endet für Anlagen, die nach 
dem 1. Januar 2008 stillgelegt worden sind, bei einer 
ordnungsgemäßen Stilllegung von Anlagen ein Jahr nach 
vollständiger Einstellung des Betriebs aller Anlagen 
nach Anhang I, bei nicht ordnungsgemäßer Stilllegung, 
wenn von der Anlage und dem Anlagengrundstück keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Ge-
fahren mehr hervorgerufen werden. Obere und untere 
Umweltschutzbehörde können schriftlich vereinbaren, 
dass nach vollständiger Einstellung des Betriebes der 
Anlage die Zuständigkeit bereits zu einem früheren Zeit-
punkt übernommen wird. Bei Deponien, die am 1. Ja-
nuar 2008 noch nicht endgültig stillgelegt sind, endet die 
Zuständigkeit abweichend von Satz 1 mit der Feststel-
lung, dass die Nachsorgephase abgeschlossen ist.

(5) Die Zuständigkeit der oberen Umweltschutzbehörde 
nach den Absätzen 1 bis 4 endet bei einer Änderung oder 
Wiederaufnahme des Betriebes, wenn die die Zuständig-
keit nach Absatz 1 bis 4 begründenden Umstände nicht 
mehr gegeben sind.

§ 3
Zuständigkeiten gegenüber Kreisen und 

kreisfreien Städten

Für den Vollzug der unter § 1 Abs. 1 benannten Rechts-
vorschriften gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten 
ist die Bezirksregierung zuständig, soweit in Anhang II 
nichts anderes bestimmt ist. Gegenüber einem Unterneh-
men oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform findet 
Satz 1 nur Anwendung, wenn einem Kreis oder einer 
kreisfreien Stadt mehr als 50 vom Hundert der Anteile 
an dem Unternehmen oder der Einrichtung in Gesell-
schaftsform gehören.

§ 4
Weitere Zuständigkeiten

Für den Vollzug der in Anhang II dieser Verordnung ge-
nannten Aufgaben sind die dort angeführten Behörden 
zuständig.

§ 5
Bestimmung von Zuständigkeiten

Ist es zweckmäßig, eine Angelegenheit in benachbarten 
Bezirken einheitlich zu regeln, kann die oberste Umwelt-
schutzbehörde einer oberen Umweltschutzbehörde Auf-
gaben im Bezirk einer anderen oberen Umweltschutzbe-
hörde übertragen. Andere Vorschriften zur Bestimmung 
der zuständigen Behörde bleiben unberührt.

§ 6
Zuständigkeit bei Rechtsänderung

(1) Tritt während eines laufenden Verwaltungsverfah-
rens eine Änderung der in § 1 Abs. 1 dieser Verordnung 
in Bezug genommenen Rechtsvorschriften in Kraft, 
bleibt die ursprünglich zuständige Behörde zuständig.

(2) Wird für eine Aufgabe die anzuwendende Rechtsvor-
schrift geändert, bleibt die bisher zuständige Behörde 
zuständig. Satz 1 gilt nicht, wenn die Aufgabe zugleich 
in ihrem Inhalt wesentlich geändert wird.

(3) Wird die Zuständigkeit für die Durchführung von 
Genehmigungsverfahren oder sonstigen Zulassungsver-
fahren geändert, bleibt die ursprünglich zuständige Be-
hörde bis zum Abschluss des Verfahrens durch bestands-
kräftige Entscheidung für diejenigen Verfahren zustän-
dig, in denen am Tage des Inkrafttretens der Änderung 
die vom Antragsteller einzureichenden Unterlagen voll-
ständig vorliegen.

§ 7
Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten ist die für den Vollzug der 
Rechtsvorschriften nach dieser Verordnung jeweils zu-
ständige Behörde.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umwelt-
schutzes (ZustVOtU) vom 14. Juni 1994 (GV. NRW. S. 
360, ber. S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 13. November 2007 (GV. NRW. S. 561), 
außer Kraft.

Auf Zulassungsverfahren, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung anhängig sind, findet § 6 
Abs. 3 Anwendung.

Das für Umwelt zuständige Ministerium berichtet der 
Landesregierung bis zum 31. Dezember 2011 über die 
Erfahrungen mit dieser Verordnung.
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II. Erläuterungen

1.   In Anhang II werden folgende Abkürzungen verwen-
det:

BezReg Bezirksregierung (Bezirksregierungen) 
Sofern die BezReg Arnsberg benannt 
ist, ist diese in ihrer Funktion als 
Bergbehörde zuständig

BMU Bundesumweltministerium

CVUA Chemisches Landes- und Staatliches 
Veterinäruntersuchungsamt

CVUA OWL Chemisches und Veterinärunter-
suchungsamt Ostwestfalen-Lippe

DLWK Direktor der Landwirtschaftskammer 
als Landesbeauftragter

Kr Kreis (Kreise)

KrfStadt Kreisfreie Stadt (Städte)

KrOrdB Kreisordnungsbehörde (Kreisord-
nungsbehörden)

LAfA Landesanstalt für Arbeitsschutz

LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz

LBME Landesbetrieb Mess- und Eichwesen 
Nordrhein-Westfalen

LWK Geschäftsführer der Kreisstellen der 
Landwirtschaftskammern als Landes-
beauftragte im Kreise

OrdB Örtliche Ordnungsbehörde (Ord-
nungsbehörden)

PolB Polizeibehörde (Polizeibehörden)

2.   Soweit in Anhang II mehrere Behörden erwähnt und 
keine anderweitige ausdrückliche Regelung getroffen 
worden ist, handelt es sich bei der Verwendung

 –  eines Schrägstriches um eine alternative Zustän-
digkeit,

 –  eines Semikolons um eine Doppelzuständigkeit

 und

 –  des Wortes „und“ um eine gemeinsame Zuständig-
keit.

3.  Soweit in Anhang II neben anderen Behörden nach 
einem Schrägstrich die Bergbehörde genannt ist, ist 
deren ausschließliche Zuständigkeit in Bezug auf An-
lagen und Betriebe gegeben, die der Bergaufsicht un-
terstehen.

Anhang I:

–  Alle Anlagen innerhalb eines Betriebsbereiches nach 
§ 1 der Zwölften Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

–  Folgende Anlagen des Anhangs zur Vierten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1619): Nummern 1.1, 1.5, 1.10 bis 1.14, 2.3, 2.4, 2.6, 
2.8 bis 2.11, 3.1 bis 3.10, 3.13, 3.16, 4, 6, 8.1 bis 8.3, 8.8, 
8.10, 8.11 außer Anlagen nach Spalte 2 b) bb), 8.12, 
8.14, 9.1 außer Spalte 2 b), 9.2 bis 9.8, 9.12 bis 9.35, 
9.37,10.1, 10.10 und 10.23. § 1 Abs. 5 dieser Verord-
nung ist insoweit nicht anwendbar.

–  Anlagen für die öffentliche Wasserversorgung bei Ent-
nahme von mehr als 600.000 m3/a  (§§ 49, 50 LWG)

–  öffentliche Kanalisationsnetze für Schmutz- und 
Mischabwasser von mehr als 2.000 Einwohnern (§ 58 
Abs. 1 LWG)

–  öffentliche Abwasserbehandlungsanlagen für Schmutz- 
und Mischabwasser von mehr als 2.000 Einwohnern 
(§ 58 Abs. 2 LWG)
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–  Anlagen in und an Gewässern 1. und 2. Ordnung und 
die mit ihnen in Verbindung stehenden Schifffahrtshä-
fen einschließlich ihrer Verbindungsstrecken (§ 99 
LWG)

–  Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern (§ 106 
Abs. 3 LWG)

–  Deponien der Klassen II, III und IV (§ 2 Nr. 8, 9 und 10 
DepV)

Anhang II:

1 Immissionsschutzrecht

Für die Bekanntgabe von Messstellen und die Bekannt-
gabe von sachverständigen Stellen und Zulassung von 
technischen Prüfstellen nach dem BImSchG, den Ver-
ordnungen nach dem BImSchG und der Ersten Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (TA Luft) ist das LANUV zuständig.

10
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830) in 
der jeweils geltenden Fassung

10.1 
§§ 4, 6, 8 a, 9, 15, 16
Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ge-
nehmigung sowie Teil- und Änderungsgenehmigung, der 
Zulassung des vorzeitigen Beginns, der Erteilung eines 
Vorbescheides, der Prüfung einer Anzeige und dem Wi-
derruf der Genehmigung einer Anlage, die im Zusam-
menhang mit einer Anlage im Sinne des § 7 des Atomge-
setzes betrieben werden soll zuständig: die für die atom-
rechtliche Genehmigung zuständige Behörde

10.2 
§ 24 
Anordnung zur Durchführung
1.   des § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbin-

dung mit der 1. BImSchV soweit Anlagen
 a)   dazu dienen, ein Wohn- oder Geschäftshaus zu 

heizen oder 
 b)   außerhalb einer wirtschaftlichen Unternehmung 

betrieben werden 
 zuständig: OrdB“

2.   des § 5 Abs. 2 der 20. BImSchV bei beweglichen Be-
hältnissen auf Binnentankschiffen 

 zuständig: BezReg

3.   des § 7 Abs. 1 der Geräte- und Maschinenlärmschutz-
verordnung – 32. BImSchV – 

  zuständig: soweit Geräte und Maschinen im Zusam-
menhang mit dem Betrieb einer Anlage eingesetzt 
werden: die für die immissionsschutzrechtliche Über-
wachung der Anlage zuständige Behörde

10.3 
§ 25 Abs. 1, 1a und 2 
Untersagung des Betriebes von Anlagen 
zuständig: die für die Anordnung nach § 24 zuständige 
Behörde

10.4 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 
Erteilung des Einvernehmens zu Ausnahmen von Fahr-
verboten 
zuständig: BezReg

10.5 
§ 42 Abs. 3 
Festsetzung der Entschädigung 
zuständig: BezReg

10.6 
Fünfter Teil 
Überwachung und Verbesserung der Luftqualität, Luft-
reinhalteplanung 
§§ 44 bis 47 
Für Verwaltungsaufgaben des Fünften Teils ist die 
BezReg zuständig, soweit nicht nachfolgend eine andere 
Stelle als zuständig bestimmt ist.

10.6.1 
§ 44 Abs. 1 
Untersuchung der Luftqualität 
zuständig: LANUV

10.6.2 
§ 46 
Aufstellung von Emissionskatastern 
zuständig: LANUV

10.6.3 
§ 46 a
Unterrichtung der Öffentlichkeit 
zuständig: LANUV

10.7 
Sechster Teil 
Lärmminderungsplanung 
§§ 47 a bis 47 f 
Für den Vollzug des Sechsten Teils des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes verbleibt es bei der durch § 47e 
 BImSchG festgelegten Zuständigkeit. § 1 Abs. 3 dieser 
Verordnung gilt nicht. 
Zuständige Stelle im Sinne des § 47e Abs. 2 BImSchG ist 
das LANUV.

10.8 
§ 51 a Abs. 2 
Stellungnahme zu sicherheitstechnischen Regeln 
zuständig: das für Umwelt zuständige Ministerium; das 
für Energie zuständige Ministerium, sofern die sicher-
heitstechnischen Regeln sich auf Anlagen beziehen, die 
ausschließlich der Bergaufsicht unterstehen

10.9 
§ 52 Abs. 1, 2 und 3 
Überwachung der Durchführung (und im Zusammen-
hang damit Wahrnehmung der Befugnisse aus § 52 
Abs. 2 und 3) des Abschnitts 3 der Geräte- und Maschi-
nenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV- 
zuständig: soweit Geräte und Maschinen im Zusammen-
hang mit dem Betrieb einer Anlage eingesetzt werden: 
die für die immissionsschutzrechtliche Überwachung der 
Anlage zuständige Behörde

10.10 
§ 52 Abs. 1 und 6 
Überwachung der aufgrund § 38 Abs. 2 oder § 39 erlas-
senen Rechtsverordnungen und im Zusammenhang da-
mit Wahrnehmung der Befugnisse aus § 52 Abs. 6 
zuständig: im Rahmen der Verkehrsüberwachung die 
hierfür jeweils zuständigen Behörden; 
im Übrigen: OrdB

10.11 
§ 52 Abs. 1, 2 und 6 
Überwachung der auf Grund des § 40 Abs. 3 und § 49 
Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnungen und im Zusam-
menhang damit Wahrnehmung der Befugnisse aus § 52 
Abs. 2 und 6 
zuständig: im Rahmen der Verkehrsüberwachung: PolB, 
im Übrigen: OrdB

10.12 
§ 52 Abs. 1, 2 und 6 
Überwachung des § 41 und der aufgrund des § 43 erlas-
senen Rechtsverordnungen 

1.  für Bundesfernstraßen 
 zuständig: das für Verkehr zuständige Ministerium

2.  für sonstige Straßen 
  zuständig: die Straßenaufsichtsbehörden nach § 54 

Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1995 (GV. NRW. S. 384) in der jeweils gel-
tenden Fassung

3.   für Straßenbahn- und OBus-Unternehmen, für die 
allgemeine Aufsicht 

  zuständig: BezReg, für die technische Aufsicht zu-
ständig: BezReg Düsseldorf

4.   für die nicht zum Netz des Bundes gehörende Eisen-
bahnen 

 zuständig: BezReg


